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Was haben der Wanderfalke  
und Feinstaub gemeinsam?

Immer stren-
ger werden-
de Bestim-
m u n g e n 
der EU-Ge-
setzgebung 
sowie deren 
Umsetzung 
in nationales 
Recht haben 
dazu geführt, 

dass singulär auftretende Vor-
kommen bzw. punktuell auftre-
tende Überschreitungen gesetz-
lich vorgegebener Grenzwerte 
die Umsetzung von großen Inf-
rastrukturvorhaben erschweren 
oder gar in Frage stellen können. 
So ist etwa der Artenschutz auch 
außerhalb von Schutzgebieten 
zu beachten und bei Luftschad-
stoffen die vorhandene Vorbe-
lastung mit der zu erwartenden 
Zusatzbelastung durch das Vor-
haben zu überlagern, um dann 
die Einhaltung von Grenzwer-
ten oder irrelevanten Zusatzbe-
lastungen sicherzustellen. Dies 
führt zur gängigen Praxis, dass 
bei großen Infrastrukturvor-
haben schon in der Phase des 
Vorprojektes, wo die Varianten-
entscheidung getroffen wird, 
bereits ent-sprechende Umwelt-
untersuchungen und Vorerhe-
bungen durchgeführt werden 
müssen. 

Grundsätzlich gibt es im Um-
weltbereich  eine Reihe von 
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Österreich hat seit Kurzem 
eine gesetzliche Regelung für 
die Verwendung von Recyc-

ling-Baustoffen 
– speziell für die 
Bahn gibt es da-
bei eigene Re-
gelungen. Eine 
eigene Qualitäts-
klasse „U-E“ wird 
für Gleisschot-
ter, technisches 
S chüttmater ia l 
etc. eingeführt. 
Damit erfolgt 
nach 26 Jahren 
eine  Umstellung 
des Systems – bis-
lang Richtlinie für 

Recycling-Baustoffe, in Zukunft 
Recycling-Baustoff Verord-
nung. Diese verpflichtet nun-
mehr sehr stark den Bauherrn 
und damit auch den Infrastruk-
turerhalter. Zusätzlich werden 
(akkreditierte) Prüfanstalten in 
die Pflicht genommen und na-
türlich die Produzenten selbst. 
Das Inkrafttreten ist mit 1. 
Jänner 2016 festgeschrieben, 
ausgenommen für Recycling-
Baustoffe aus (LD-)Schlacken, 
die der Verordnung ab sofort 
unterliegen. Damit wird ein 
Zustand der Rechtsunsicher-
heit für Schlacken und schla-
ckenhaltige Asphalte beendet: 
War in den letzten Jahren prak-
tisch kein Einsatz möglich, so 
ist dieser nunmehr für gewisse 
Anwendungen erlaubt. Es ist 
allerdings dem Infrastrukturer-
halter vorbehalten, was er be-
stellt: Der Einbau von Abfällen 
aus der metallerzeugenden 
Industrie („frische Schlacke“) 
wird allerdings auch in Zukunft 
wohl überlegt sein müssen; 
schließlich ist die Umweltver-
träglichkeit ein sensibles Ge-
biet, wo der Gesetzgeber häu-
fig durch Novellen blitzschnell 
Veränderungen durchführt 
und damit diese schwermetall-
hältigen Schlacken in weiterer 
Zukunft zu problematischen 
Entsorgungslösungen zwin-
gen könnte. 

Sehr geehrte/r 
Leserin, Leser!

Dipl.-Ing. Martin Car,  
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Fach-RVS, welche die genaue 
Untersuchungsmethode und 
Untersuchungstiefe für jedes 
einzelne Fachgebiet regeln. 
Trotzdem ist es darüber hinaus 
aber wichtig, bei Variantenge-
genüberstellungen sowie später 
im UVP-Verfahren all die ver-
schiedenen Fachbereiche des 
Umweltschutzes nach einer ein-
heitlichen Systematik zu bewer-
ten und zusammenzuführen. 
Dazu dient die RVS 04.01.11 Um-
weltuntersuchung als Rahmen-
richtlinie.

Überarbeitung der RVS 
04.01.11 Umweltuntersuchung
Aufbauend auf ersten Ansät-
zen einer Vorgänger-RVS wurde 
deshalb im Jahr 2008 die der-
zeit noch gültige RVS 04.01.11 
„Umweltuntersuchung“ fertig-
gestellt und für die Anwendung 
im hochrangigen Straßennetz 
verbindlich erklärt. Aus der An-
wendungspraxis heraus hat 
sich gezeigt, dass trotz fach-
übergreifender Workshops und 
Ausschusssitzungen bei der 
Erstellung der damaligen RVS 
gewisse Fragen offen geblieben 
sind. So ist die damals als Stan-
dardmethode festgelegte öko-
logische Risikoanalyse für jene 
Fachbereiche, bei denen es um 
die Einhaltung oder Nichteinhal-
tung von Grenzwerten oder Irre-
levanzgrenzen geht  (z. B. Lärm- 

und Luftschadstoffe) nur mit 
Modifikationen anwendbar. Au-
ßerdem sind inzwischen neu ge-
schaffene Regelwerke (wie z. B. 
die Bundesstraßen-Lärm-Immis-
sionsschutz-Verordnung oder 
die RVS 04.03.15 Artenschutz) 
zu berücksichtigen und dem 
Umstand Rechnung zu tragen, 
dass menschliche Nutzungsin-
teressen (wie Landwirtschaft, 
Forstwirtschaft, Jagdwirtschaft 
und Fischerei) zwar weiterhin 
als planungsrelevante Fachbei-
träge (vor allem in der Phase der 
Variantengegenüberstellung) 
zu betrachten sind, aber keine 
Schutzgüter im Sinne des UVP-
Gesetzes darstellen.

Eine besondere Herausforde-
rung bei der 2013 begonnenen 
Überarbeitung war es nun, ei-
nen für alle Schutzgüter und 
Wirkfaktoren praktikablen me-
thodischen Rahmen zu schaffen, 
der zugleich eine gewisse Me-
thodenfreiheit für die Expertisen 
der einzelnen Fachbeitragser-
steller zulässt. Besonderes Au-
genmerk wurde auch darauf ge-
legt, dass die RVS-Aussagen zu 
allen Planungsphasen der Ver-
kehrsinfrastrukturplanung ent-
hält – von der Voruntersuchung 
bzw. der strategischen Prüfung 
Verkehr weg über das Vorprojekt 
bis hin zum Einreichprojekt so-
wie Projektänderungen, welche 
bei Projekten mit UVP-Verfahren 

Vorgangsweise bei Anwendung der ökologischen Risikoana-
lyse bzw. bei reiner Grenz- und Richtwertbetrachtung
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Veranstaltungen und Seminare
FSV-Tagung in Wien
FSV-Preis 2015 – Wir finden neue 
Wege – Die Jugend geht mit
12.11.2015
ARCOTEL Wimberger
1070 Wien, Neubaugürtel 34-36
 
FSV-Seminar in Graz
Leistungsbeschreibung Verkehr 
und Infrastruktur Version 4
22.-23.09..2015
Seminarhotel Novapark Graz 
8051 Graz, Fischauerstraße 22
 
FSV-Forum in Wien
Road Safety und Road Inspek-
tion International – Unfallrisiko: 
Nasse Fahrbahn
24.09.2015
FSV, 1040 Wien, Karlsgasse 5
 

FSV-Schulung in Wien
Brückeninspektoren 
 Basislehrgang
06.-08.10.2015
FSV, 1040 Wien, Karlsgasse 5
 
FSV-Seminar in Wien
Kommunale Straßen
19.10.2015 Rechtliche Grundlagen
20.10.2015 Straßenbetrieb Absiche-
rung v. Baustellen
21.10.2015 Winterdienst
23.11.2015 Projektierung
24.11.2015 Straßenbautechnik, 
Grundlagen
25.11.2015 Bauliche Straßenerhal-
tung
FSV, 1040 Wien, Karlsgasse 5

einen eigenen Verfahrensschritt 
hervorrufen. Auch wurde ge-
trachtet, auf die Anforderungen 
bei unterschiedlichen Projekt-
typen, wie dem Neubau eines 
Verkehrswegs, Neubau oder 
Umbau einer Anschlussstelle, 
der Qualitätsverbesserung bzw. 
Kapazitätserweiterung eines be-
stehenden Verkehrsweges und 
der begleitenden Infrastruktur 
einzugehen. 

Die RVS 04.01.11 definiert in-
haltliche methodische Anfor-
derungen an Umweltuntersu-
chungen insbesondere in der 
Bundesstraßenplanung, ist aber 
auch für andere Verkehrsin-
frastrukturvorhaben (z. B. Lan-
desstraßen oder Schienenver-
kehrswege) anwendbar. Die RVS 
Umweltuntersuchung versteht 
sich als Rahmen-RVS, welche die 
grundsätzlichen Ziele, Zugän-
ge und Methoden für alle die 
Umwelt betreffenden Themen 
behandelt. Die detaillierten Rah-
menbedingungen und Fachme-
thoden werden in den jeweilig 
vorhandenen spezifischen RVS 
bzw. anderen fachbezogenen 
Richtlinien abgehandelt.

Ergebnisse der Überarbeitung

 > Systematische Zuordnung 
der Aufgaben der Umweltun-
tersuchung in den verschie-
denen Planungsphasen

 > Ergänzung der Planungs-
phasen durch eine Zwi-
schenphase „Optimierung 
des Projektes“ am Ende des 
Vorprojektes oder am Beginn 
des Einreichprojektes

 > Getrennte Beschreibung der 
Vorgangsweise bei ökolo-
gischer Risikoanalyse und 
der Grenz- und Richtwertbe-
trachtung

 > Trennung von Schutzgut (z. B. 
Mensch, Landschaft) und 

Wirkfaktoren (z. B. Lärm, Er-
schütterungen)

 > Getrennte Relevanzmatrix von 
Schutzgütern und planungsre-
levanten Fachbeiträgen 

 > Berücksichtigung von aktu-
ellen Richtlinien, Normen so-
wie RVS

 > Zusammenführung der fach-
lichen Kriterien zu einer End-
beurteilung der Umweltver-
träglichkeit in „verträglich“ 
oder „unverträglich“

 > Bereitstellung eines Anhan-
ges mit Beispielen für die „Be-
deutung des Ist-Zustandes“ 
sowie der „Eingriffsbeurtei-
lungen“ als Orientierung und 
Hilfestellung zur Entwicklung  
eigener, raum- und projektre-
levanter Einstufungstabellen

Es ist geplant, einen finalen Ent-
wurf der überarbeiteten RVS 
04.01.11 bis Ende Juni 2015 fer-
tigzustellen.

Zusammenführung der Teilkriterien zu einer Gesamtbeurteilung


